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Ihre Nachricht vom  :  11.04.2022  
Ihr Zeichen  ▍▍▍▍
Bearbeiter/in ▍▍▍████████ ▍
Telefon  ▍▍▍████████ ▍█████ ▍
Erfurt, den  :  12. April 2022 ▍

▍
 
 

 

AW: Vermittlung bei Anfrage „Externe Berater*innen zur Prüfung von Anträ-

gen zum KHZG“ [#236062]  

 

 

███████████████ ▍

 

Ihre E-Mail vom 11.04.2022  ist beim Thüringer Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) eingegangen. Darin stellen Sie weitere 

Nachfragen zu Ihrem o. g. Antrag auf Informationszugang. 

 

Da der TLfDI nicht zur Verfügung über Ihre begehrten Informationen nach § 10 Abs. 

1 Satz 1 Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) berechtigt ist, bittet Sie der TLfDI 

sich direkt an die öffentliche Stelle (hier: das Thüringer Ministerium für Arbeit, Sozi-

ales, Gesundheit, Frauen und Familie – TMASGFF) zu wenden. Sollten Sie sich in 

Ihrem Recht auf Informationsfreiheit verletzt sehen, können Sie sich gern jeder Zeit 

gem. § 17 ThürTG an den TLfDI wenden.  

 

Wie bereits mit Eingangsbestätigung vom 09.02.2022 mitgeteilt wurde, hat der Lan-

desbeauftragte  die  Funktion  einer  Schlichtungsstelle.  Für  den  TLfDI  hat  sich  Ihre 

Angelegenheit – wie bereits mit Abschlussschreiben vom 10.03.2022 und 

11.04.2022 erledigt, da über Ihren Antrag auf Informationszugang vom 21.12.2021 
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und  auf  Ihre  Nachfragen  vom  15.03.2022  nach  §  10  Abs.  1  Satz  1  ThürTG  das 

TMASGFF geantwortet hat.  

 

Abschließend möchte der TLfDI nochmals darum bitten, dass Sie Ihre Nach-

fragen – auch vom 11.04.2022 – nochmals direkt an das TMASGFF richten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

▍

████ ▍

 
Das  Schreiben  /  der  Bescheid  wurde  im  Entwurf  gezeichnet  und  enthält  rechtsgültig  die 

entsprechende  Namenswiedergabe.  Bei  Bedarf  übersenden  wir  Ihnen  eine  unterschrie-

bene Fassung. 


